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Zahl: 004/1-1/2023 
 
 

Verhandlungsschrift 
über die Sitzung des Gemeinderates 

 
 
am 16.03.2023 im Sitzungssaal der Marktgemeinde Gralla.  
 
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr          
 
Die Einladung erfolgte am 07.03.2023 durch Einzelladung (e-mail). 
 
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist 
in der Anlage beigeschlossen. 
 
 
Anwesend waren: 
 
Bürgermeister  Isker Hubert 

Vizebürgermeister  Fauland Tanja 

Gemeindekassier  Willinger Edmund 

 
 
GR Woschnigg Mario GR Keplinger Andrea GR Ottenbacher Stefan 

GR Strein Helga GR Ing. Jahrbacher Anton GR Prattes Heimo 

GR Brunner Horst GR Sabathi Gerald GR Haas Sabine 

GR Ladinig Alfred GR Kreiger-Knoblechner 
      Gertraud 

 

 
 
Außerdem waren anwesend: 
 
VB Waltl Enrico 
 
Entschuldigt waren: 
 
GR Schwaiger Florian 
 
Nicht entschuldigt waren: 
 
kein 
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Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich. 
 

Vorsitzender:  Bgm. Isker Hubert 
 
 
 

Tagesordnung 
 
 
1. Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Gralla vom 

19.12.2022 
 
2. Änderung des Familienlastenausgleichgesetzes – Senkung des Dienstgeberbeitrages der 

Marktgemeinde Gralla 
 

3. Herstellung der Grundbuchsordnung gemäß den Sonderbestimmungen der §§ 15 ff Liegen-
schafts-Teilungsgesetz betreffend dem Teilungsplan der Vermessung Legat ZT GmbH, GZ 
23.228, vom 16.12.2022 („Haasweg“) 

 
4. Bebauungsplan „Nelkenweg-Nord“ – Entwurfsauflage 
 
5. Entwicklungsprogramm Land Steiermark für den Sachbereich „Erneuerbare Energie - Solar-

energie“ – Stellungnahme zum Verordnungsentwurf 
 
6. Gehwegerrichtung – Teilbereich Sportplatzstraße (Torweg bis Wertstoffinsel)  
 
7. Verkehrssicherheitsmaßnahmen Kreuzungsbereich Obere Dorfstraße – Sportplatzstraße (Mi-

nikreisverkehrsanlage) 
 
8. Beratung und Beschluss des Rechnungsabschlusses 2022 der Marktgemeinde Gralla 

a) Bericht des Prüfungsausschusses 
b) Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve 
c) Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve – 

Bedarfszuweisung 
d) Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve –   

Bedarfszuweisung 
e) Beschluss über die Annahme des Rechnungsabschlusses 2022 
f) Antrag auf Erteilung der Entlastung der Rechnungsleger 
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Verlauf der Sitzung/Beschlüsse 
 
 
 
Bürgermeister Hubert Isker begrüßt die erschienenen Gemeinderäte und stellt die Beschlussfä-
higkeit fest. Die Einladung zur heutigen Sitzung erfolgte zeitgerecht. 
Mit Wirkung 01.07.2022 legte GR Macek Alexander seine Funktionen zurück. 
 
Infolge Freiwerdung des Mandates von GR Macek Alexander ist nun das freigewordene Mandat 
aus der ÖVP-Gemeinderats-Kandidatenliste nachzubesetzen. 
Zur Nachbesetzung wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Haas Sabine in den Gemein-
derat berufen. 
Die Angelobung der neuen Gemeinderätin wurde von Bgm. Hubert Isker nach § 21 Abs. 3 der 
Stmk. GO 1967, i.d.g.F., vorgenommen. 
 
 
 
Betreffend der heutigen Fragestunde werden nachfolgende Anfragen gestellt: 
 
GR Ing. Jahrbacher Anton stellt an Bgm. Isker die Anfrage: „Welche Infrastrukturmaßnahmen 
sind für das Jahr 2023 geplant?“ 
Hiezu nennt Bgm. Isker Hubert zahlreiche Vorhaben, welche bereits im Zuge der Prüfungsaus-
schusssitzung vom 15.12.2022 ausführlich erläutert wurden und im Voranschlag 2023 berück-
sichtigt sind. 
 
GR Ing. Jahrbacher Anton stellt an Bgm. Isker die Anfrage: „Welches Arbeitsgerät soll für den 
Bauhof angeschafft werden?“ 
Hiezu führt Bgm. Hubert Isker an, dass im Budget 2023 ein entsprechender Posten geschaffen 
wurde. In die Entscheidungsfindung, welches Gerät bzw. Gerätschaften notwendigerweise anzu-
kaufen sind, werden auch die Gemeindeaußendienstmitarbeiter miteinbezogen. 
 
 
 
Im Anschluss verliest der Vorsitzende nachfolgend eingelangte Schreiben: 
 
 SV Gralla, Mail v. 09.01.2023 – Dank für Vereinsförderung 

 Pensionistenverband Gralla-Neutillmitsch, Schr. v. 28.12.2022 – Dank für Subvention 

 
 
 
zu TOP 1.) 
 
Der Entwurf der Verhandlungsschrift der GR-Sitzung vom 19.12.2022 wurde beiden im Ge-
meinderat vertretenen Fraktionen übermittelt. Da diesbezüglich keine schriftlichen Einwendun-
gen eingebracht wurden, gilt diese Verhandlungsschrift als genehmigt. 
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zu TOP 2.) 
 
Gemäß Novelle des Familienlastenausgleichsgesetzes ist eine Senkung des Dienstgeberbeitrages 
von 3,9 % auf 3,7 % ab dem Kalenderjahr 2025 vorgesehen. Die Gemeinde kann eine Senkung 
bereits für die Jahre 2023 und 2024 umsetzen. Hiezu muss jedoch ein entsprechender Gemeinde-
ratsbeschluss gefasst werden, der einer lohngestaltenden Maßnahme im Unternehmensbereich 
gleichkommt.  
Über Antrag von Bgm. Hubert Isker fasst der Gemeinderat einstimmig nachstehenden Beschluss: 
„Gemäß § 41 Abs. 5a Z 2 Familienlastenausgleichsgesetz wird der Dienstgeberbeitrag für alle 
Dienstnehmer, für die der Beitrag zu entrichten ist, in den Kalenderjahren 2023 und 2024 mit 3,7 
% der Beitragsgrundlage festgelegt.“  
 
 
zu TOP 3.) 
 
Über Antrag von Bgm. Hubert Isker, nach vorheriger planlicher Erörterung der Gegebenheiten, 
beschließt der Gemeinderat einstimmig, beim Bezirksgericht Leibnitz die Herstellung der 
Grundbuchsordnung gemäß den Sonderbestimmungen der §§ 15 ff Liegenschafts-Teilungsgesetz 
für die im Teilungsplan der Vermessung Legat ZT GmbH, Wagna, vom 16.12.2022, GZ.: 
23.228, dargestellte Anlage (Grst.Nr. 1675/1, KG Obergralla, Haasweg) - Übernahme ins öffent-
liche Gut der Marktgemeinde Gralla. 
 
Weiters beschließt der Gemeinderat einstimmig nachstehende Verordnung: 
 
Grundbücherliche Durchführung der Vermessung der Anlage Grundstück Nr. 1675/1, KG Ober-
gralla – Haasweg - Übernahme ins öffentliche Gut der Marktgemeinde Gralla.   
 
Für sämtliche vom Öffentlichen Gut (Straßen und Wege) abgeschriebenen und einer privaten 
Grundbuchseinlage zugeschriebenen Grundstücke bzw. Grundstücksteile wird die Widmung für 
den Gemeingebrauch aufgehoben. 
 
Weiters werden sämtliche Grundstücke bzw. Grundstücksteile, die aus einer privaten Grund-
buchseinlage abgeschrieben und dem Öffentlichen Gut (Straßen und Wege) zugeschrieben, wer-
den dem Gemeingebrauch als Öffentliche Verkehrsfläche gewidmet bzw. zur Öffentlichen Stra-
ße erklärt. 
 
Es wird bestätigt, dass die Anlage gemäß Teilungsplan GZ: 23.228 errichtet wurde und entspre-
chende Baumaßnahmen dahingehend stattgefunden haben. 
 
Die Verordnung wird mit dem Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag rechtskräftig. 
 
 
zu TOP 4.) 
 
Gegenstand dieses Tagesordnungspunktes ist der Teilbebauungsplan „Nelkenweg Nord“ – An-
hörungsentwurf“, welcher dem Gemeinderat vom Vorsitzenden dargestellt und zur Kenntnis 
gebracht wird. 
Dieser Anhörungsentwurf wurde von Pumpernig & Partner ZT GmbH, GZ: 127BN22, datiert 
mit 19.01.2023, grundsätzlich vorbereitet. 
Nach eingehender Beratung beschließt der Gemeinderat über Antrag von Bgm. Hubert Isker ein-
stimmig, den vorliegenden Entwurf dem Anhörungsverfahren für den Teilbebauungsplan „Nel-
kenweg Nord“ einer schriftlichen Anhörung gemäß § 40 StROG 2020, idgF., zu Grunde zu le-
gen. 
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zu TOP 5.) 
 
Mit Schreiben vom 26.01.2023 erging seitens des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, 
Referat Bau- und Raumordnung, an die Marktgemeinde Gralla die Mitteilung, zum Verord-
nungsentwurf „Erneuerbare Energie – Solarenergie“ bis 24.03.2023 eine allfällige Stellungnah-
me abzugeben. 
Der Begutachtungsentwurf wird dem Gemeinderat vom Vorsitzenden zur Kenntnis gebracht. 
Demnach ist im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Gralla eine Fläche von 18,88 ha betroffen 
bzw. ausgewiesen. Weiters führt Bgm. Hubert Isker an, dass es einen einstimmigen Gemeinde-
ratsbeschluss vom 16.12.2020 gibt, in welchem sich die Marktgemeinde Gralla gegen die Ver-
bauung von Freiland mit PV-Anlagen ausspricht.  
 
Nach eingehender Diskussion wird seitens der ÖVP-Gemeinderatsfraktion nachfolgende, schrift-
liche Stellungnahme verlesen und eingebracht: 
 
„Die ÖVP Gralla bekannt sich zu den Klimazielen Österreichs, dass wir bis 2030 bilanziell mit     
100 % Ökostrom versorgt werden. 
In Bezug auf den auch vom Land Steiermark stark forcierten Ausbau von PV-Anlagen ist für die 
ÖVP Gralla die Nutzung von Dach- und bereits versiegelten Flächen vorrangig. 
Zur vollständigen und raschen Deckung des ansteigenden Energiebedarfs ist jedoch auch die 
PV-Bebauung der vom Land Steiermark ausgewiesenen und geeigneten Freiflächen in Betracht 
zu ziehen, sofern die Böden nicht dauerhaft versiegelt und für die Lebensmittelproduktion nach-
haltig zerstört werden. 
Dabei muss es jeder Bürgerin und jedem Bürger freigestellt sein, über die Nutzung seines Grund 
und Bodens selbst entscheiden zu können. 
Damit kann in der derzeitige komplexen Interessenslage sichergestellt werden, dass sowohl die 
Bedürfnisse der Gesellschaft zur nachhaltigen Energie- und Lebensmittelversorgung als auch 
die individuellen Interessen einzelner Grundbesitzer gewürdigt und berücksichtigt werden“. 
 
Dem gegenüber wird seitens des Vorsitzenden dem Gemeinderat nachfolgende, zu erörternde 
und diskutierender Stellungnahme dargelegt: 
 
 

1. Kommunalpolitische Haltung der Marktgemeinde Gralla zu erneuerbaren Energieformen: 

Die Marktgemeinde Gralla nimmt die Thematik „Erneuerbare Energie und Klimawandel“ sehr 
ernst. Die Marktgemeinde Gralla selbst betreibt bereits zwei PV-Dachflächenanlagen und sind 
derzeit weitere großflächige PV-Dachflächenanlagen im Gemeindegebiet der Marktgemeinde 
Gralla geplant bzw. auch schon in der Umsetzung. In der angefügten Beilage werden die in den 
letzten Jahren in der Marktgemeinde Gralla umgesetzten bzw. kurz vor Umsetzung stehenden 
PV-Anlagen aufgelistet. Das Flächenausmaß der Module beträgt insgesamt 10.451,61 m².   
 
Darüber hinaus verfügt die Marktgemeinde Gralla, insbesondere im Einkaufs- und Gewerbepark 
über ein hohes Potenzial für PV-Dachflächenanlagen. Gemäß Solardachkataster des Digitalen 
Atlas Steiermark beträgt die Gemeindesumme der potenziell für Solarthermieanlagen geeigneten  
Dachflächen insgesamt 8,52 ha. Die Gemeindesumme der potenziell für Photovoltaikanlagen 
geeigneten Dachflächen beträgt insgesamt 7,78 ha. 
 
Zusätzlich zu den Bundes- und Landesfördermitteln fördert die Marktgemeinde Gralla die Er-
richtung von Solaranlagen mit 50 €/m² Kollektorfläche (max. 1.000 € je Liegenschaft). Ebenso 
wird die Errichtung von Photovoltaikanlagen mit 200 €/kWp (max. 1.000 € je Liegenschaft) ge-
fördert.  
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Fortsetzung TOP 5.) 
 
Weiters betreibt der Verbund ein Wasserkraftwerk an der Mur und leistet somit die Marktge-
meinde Gralla bereits jetzt einen erheblichen Beitrag zur Gewinnung von Strom über Erneuer-
bare Energieformen und ist die Marktgemeinde um einen planmäßigen Ausbau bemüht. 
 
Aufgrund des in der Vergangenheit erfolgten Flächenverlustes von landwirtschaftlichen Grün-
den ist dem Gemeinderat der Marktgemeinde Gralla der Schutz der derzeit noch bestehenden 
großflächig und zusammenhängend vorhandenen landwirtschaftlich gut nutzbaren und sehr gut 
zu bearbeitenden Ackerflächen im Leibnitzer Feld von höchster Bedeutung, um damit langfristig 
die Urproduktion und Ernährungssicherheit über die Flächen erhalten und sichern zu können.  
 
Aus kommunalpolitischer Sicht gibt es daher einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss vom 
16.12.2020, dass zum Schutz dieser bestehenden landwirtschaftlich hochwertigen Ackerflächen 
Solar- und PV-Freiflächenanlagen bevorzugt auf den Dachflächen errichtet werden müssen und 
spricht sich der Gemeinderat auch einstimmig gegen zukünftige Ausweisungen von Sondernut-
zungen im Freiland für freistehende Solaranlagen auf den großflächig, zusammenhängend und 
maschinell bewirtschaftbaren bestehenden, Ackerflächen aus.  
 
Diesbezüglich liegt der Gemeinde ein Schreiben der Landwirtschaftskammer Steiermark vom 
24.02.2022 vor, welches diesen Gemeinderatsbeschluss bestätigt und die Bedeutung des langfris-
tigen Schutzes der wertvollen Ackerflächen für die Lebens- und Futtermittelproduktion verdeut-
licht.  
 

2. Verbrauch von landwirtschaftlich genutzten Flächen: 

Im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Gralla gibt es derzeit laut den vorliegenden Statistiken 
rd. 364 ha Ackerland und konnten diese Flächen in den letzten Jahren nahezu unverändert er-
halten werden. Ganz im Gegenteil zum Bezirk bzw. dem Land Steiermark, wo die bestehenden 
Ackerflächen gemäß den vorliegenden Unterlagen der Statistik Austria in 10 Jahren um 4,7% 
bzw. 5,5% reduziert wurden.  
 
Nunmehr weist der Begutachtungsentwurf gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Vorrang-
zone für Solarenergie im Flächenausmaß von 40,11 ha eine reduzierte Fläche von 18,88 ha auf, 
es befinden sich jedoch diese Flächen im Ausmaß von rd. 18,40 ha größtenteils in der landwirt-
schaftlichen Vorrangzone. Lediglich 0,49 ha liegen außerhalb der landwirtschaftlichen Vorrang-
zone. Somit werden von den insgesamt 364 ha hochwertigen Ackerlandes rd. 5% dieser Flächen 
im Ausmaß von rd. 18,40 ha nach Errichtung der PV-Freiflächenanlagen in dieser Vorrangzone 
einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung für die Lebensmittel- und Futterproduktion nicht 
mehr zur Verfügung stehen. 
 
Im Rahmen der zwischenzeitlich im Gemeinderat endbeschlossenen Revision und vorgelegten 
Verfahrensunterlagen zum Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 der Marktgemeinde Gralla wurden 
von 58 landwirtschaftlichen Betrieben Planungsinteressen eingebracht. 52 dieser Betriebe be-
treiben eine aktive Landwirtschaft. Zur Sicherstellung der noch intakten landwirtschaftlichen 
Betriebe für die langfristige Absicherung sind diese Ackerflächen daher von existentieller Bedeu-
tung.  
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Fortsetzung TOP 5.) 
 
Auch wenn kurzfristig von Investoren sehr hohe Pachtzinse geboten werden, so kann dies nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass für die Aufrechterhaltung einer funktionierenden und nachhalti-
gen landwirtschaftlichen Nutzung im Leibnitzer Feld, wo der Verdrängungsdruck der landwirt-
schaftlichen Flächen bereits enorm ist, diese Flächen für eine nachhaltige zukunftsorientierte 
landwirtschaftliche Nutzung jedenfalls dauerhaft geschützt werden müssen. Jeder Eingriff in 
dieser Form stellt einen auf Jahrzehnte wirkenden Verlust dieser Flächen dar.  
 
Die Wichtigkeit und Dringlichkeit zur langfristigen Erhaltung und Sicherstellung dieser land-
wirtschaftlichen Flächen wird auch durch die Festlegungen im Regionalen Entwicklungspro-
gramm für die Planungsregion Südweststeiermark, LGBl. Nr. 88/2016 verdeutlicht. Der gegen-
ständliche Bereich der geplanten Vorrangzone für Solarenergie ist aufgrund der bestehenden 
großflächigen und zusammenhängenden landwirtschaftlichen Nutzung dem Teilraum „Acker-
baugeprägte Talböden und Becken“ zugeordnet. Als wesentliche Zielsetzung ist im Wortlaut 
dazu festgelegt, dass die weitere Zerschneidung bzw. Segmentierung landwirtschaftlicher Flä-
chen zu vermeiden ist. Somit steht die geplante Vorrangzone in der Marktgemeinde Gralla im 
künftigen Entwicklungsprogramm zum Sachbereich Erneuerbare Energie im klaren Widerspruch 
zu den Zielsetzungen der Teilraumbestimmungen des REPRO Südweststeiermark.  
 
Darüber hinaus ist für den überwiegenden Bereich der geplanten Vorrangzone für Solarenergie 
eine landwirtschaftliche Vorrangzone im REPRO Südweststeiermark mit dem Ziel des Schutzes 
der landwirtschaftlichen Produktion festgelegt. Im Erläuterungsbericht zum REPRO Südwest-
steiermark ist dazu treffend angeführt, dass aufgrund des verstärkten Wettbewerbes sowie des 
Verdrängungsdruckes durch Baulandwidmungen es immer mehr zum Rückzug der Landwirt-
schaft kommt. Die Sicherung der insbesondere in den Talböden gelegenen landwirtschaftlichen 
Gunstlagen kann in der Regionalplanung nur durch Ausweisung und Freihaltung von Flächen, 
die sich für eine landwirtschaftliche Nutzung besonders gut eignen, gewährleistet werden. Diese 
Flächen betreffend landwirtschaftliche Betriebe, welche langfristig ihre Betriebsstrukturen er-
halten wollen und diese Flächen jedenfalls benötigen, sodass nach Kenntnis der Gemeinde viele 
dieser Betriebe nicht bereit sind, diese Flächen für die vorgesehene Nutzung einer Vorrangzone 
für erneuerbare Energie zur Verfügung zu stellen. Nachdem viele dieser Betriebe nicht gewillt 
sind, diese Flächen langfristig (25 Jahre) für diesen Verwendungszweck zur Verfügung zu stel-
len, gründet sich ein Großteil dieser Vorrangzone auf einer fehlenden rechtlichen Grundlage, 
diese Flächen auch dem vorgesehenen Zweck zuzuführen.  
 
Die gegenständliche Vorrangzone für Solarenergie steht ferner im eindeutigen Widerspruch zu 
den Festlegungen und Zielsetzungen des REPRO Südweststeiermark und würden mit dieser Fest-
legung somit generell die geltenden Regionalen Entwicklungsprogramme in Frage gestellt wer-
den, wenn von diesen wesentlichen Zielsetzungen der REPRO´s ohne rechtzeitige Änderung der 
Verordnung Abstand genommen wird.  
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Fortsetzung TOP 5.) 
 

3. Geltender Leitfaden zu PV-Freiflächenanlagen: 

Gemäß dem geltenden Leitfaden des Amtes der Stmk. Landesregierung zur Standortplanung und 
Standortprüfung für PV-Freiflächenanlagen, erstellt von den Abteilungen 13, 15 und 17, Stand: 
04.04.2021, ist die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen in landwirtschaftlichen Vorrangzonen 
unzulässig. Warum dieser erst vor kurzem erstellte Leitfaden nunmehr keine Gültigkeit mehr 
haben soll, ist fachlich nicht nachvollziehbar, da nach eigenen Angaben des Landes Steiermark, 
A17, zur Tabelle 12 (Umweltauswirkungen Vorrangzone Gralla) unter dem Schutzgut Flä-
che/Boden angeführt wird, dass es sich um mittel- bis geringwertiges Ackerland handelt. Diese 
Aussage ist grundsätzlich zu bestätigen, jedoch muss man die vorgesehenen Flächen der Vor-
rangzone insgesamt im Verhältnis der Qualität von mittelwertig zu geringwertig sehen. Dieses 
Verhältnis ergibt sich aus ca. 16,58 ha mittelwertigen Ackerlandes und lediglich ca. 2,25 ha ge-
ringwertigen Ackerlandes. Somit sind von den insgesamt 18,88 ha lt. Begutachtungsentwurf der 
gesamten Vorrangzone lediglich 2,25 ha als geringwertig zu definieren, das entspricht rd. 11,9 
% der Gesamtfläche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine nachhaltige und planmäßige Regionalplanung zur Sicherstellung der geeigneten und land-
wirtschaftlich maschinell gut nutzbaren Böden für die bestehenden Betriebe im Leibnitzer Feld 
gemäß gelt. REPRO Südweststeiermark ist daraus nicht erkennbar.  
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Fortsetzung TOP 5.) 
 

4. Landwirtschaftliche Vorrangzone: 

Das Flächenausmaß der landwirtschaftlichen Vorrangzone östlich von Gralla beträgt insgesamt 
rd. 39,7 ha. Mit der im Begutachtungsentwurf vorgesehenen Fläche für Solarenergie von 18,88 
ha würde somit die Fläche der im REPRO Südweststeiermark festgelegten und geschützten 
landwirtschaftlichen Vorrangzone um rund die Hälfte (ca. 47,6 %) verloren gehen.  
 
Zum Schutz einer funktionierenden, zukunftsfitten und nachhaltigen Landwirtschaft sollen daher  
für Vorrangzonen für Solarenergie diese ausschließlich auf geringwertigem Ackerland, Grenzer-
tragsböden oder Konversionsflächen in Errichtung gelangen, nicht jedoch wie in der Marktge-
meinde Gralla vorliegend, auf den großflächigen und maschinell gut nutzbaren Ackerflächen mit 
mittelwertigen Qualitäten im Leibnitzer Feld.  
 

5. Auswirkungen auf Schutzgüter: 

Gemäß Tabelle 12 (Umweltauswirkungen) zur Vorrangzone Gralla werden insgesamt viermal 
negative Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzgüter seitens der Abteilung 17 erkannt und wer-
den dazu aus Sicht der Marktgemeinde Gralla diese wie folgt ergänzt:  
 

5.1 Mensch/Gesundheit: 
Die Auswirkungen für den Themenbereich „Mensch/Gesundheit“ werden hinsichtlich der Um-
weltauswirkungen offensichtlich nicht korrekt eingeschätzt, da nach Errichtung von lärmreflek-
tierenden PV-Paneelen auf der landwirtschaftlichen Vorrangzone eine wesentliche Verschlech-
terung der gegebenen Lärmsituation durch Reflexionen mangels einer durchgehenden Lärm-
schutzeinrichtung entlang der A9 im Gemeindegebiet von Gralla zu erwarten ist. Die bestehende 
landwirtschaftliche Nutzung in der gegenständlichen Vorrangzone stellt jedenfalls eine „lärm-
dämpfende Wirkung“ dar. Es stellt sich dabei die Frage, inwieweit die derzeit fehlenden Lärm-
schutzeinrichtungen entlang der Pyhrnautobahn A9 in Kombination mit Lärmschutzeinrichtun-
gen und westseitiger Anordnung von Photovoltaik-Paneelen in Doppelfunktion eine grundsätzli-
che Verbesserung bewirken können, nämlich einerseits eine Verbesserung durch Lärmreduktion 
entlang der A9 und andererseits mit den dafür nach Südwesten hin ausgerichteten Photovoltaik-
Paneelen auch über die gesamte Länge der A9 im Gemeindegebiet von Gralla eine wirkungsvol-
le Stromerzeugung erreicht werden kann. Diesbezüglich gibt es erste Versuchsanlagen in der 
Bundesrepublik Deutschland und auch in Österreich werden erste Anlagen über die ASFINAG 
getestet. Dieser Themenbereich ist jedenfalls mit einer massiven Verschlechterung zu bewerten 
(deutlich negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch/Gesundheit.  
 

5.2 Landwirtschaftliche Nutzung: 
Der Verlust von rund 16,68 ha landwirtschaftlich gut nutzbarer Ackerflächen (gemeint sind mit-
telwertige Ackerlandflächen) stellt jedenfalls eine „deutlich negative Auswirkung“ für die The-
menbereiche hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzung (rd. 50 % innerhalb der landwirt-
schaftlichen Vorrangzone) sowie für das Schutzgebiet „Fläche/Boden“ dar. Dies deshalb, da 
von den insgesamt 18,88 ha rd. 16,68 ha den mittelwertigen Ackerflächen gem. eBod zuzuordnen 
sind. Somit liegen deutlich negative Auswirkungen auf das Schutzgut „Landwirtschaft“ vor. 
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Fortsetzung TOP 5.) 
 

5.3 Landschaftsräumliche Charakteristik/visuelle Wahrnehmbarkeit: 
Die geplante Anlage ist aus dem gesamten östlichen Wohnsiedlungsbestand der Marktgemeinde 
Gralla einsehbar. Ebenso ist eine Einsehbarkeit der geplanten Anlage von Ausflugzielen und 
touristisch genutzten Bereichen in erhöhten Lagen (z.B. Buschenschänken, aber auch Schloss 
Seggau) nicht ausschließbar. Somit ist für die Themenbereiche „Visuelle Wahrnehmbar-
keit/Sichtbarkeit“ und für die Themenbereiche „Landschaftsräumliche Charakteristik“ und 
„Landschaftsräumliche Sensibilität/Eigenart“ jedenfalls eine deutliche Verschlechterung gege-
ben.  
 

5.4 Naherholung: 
Die bestehenden Begleitwege aber auch die landwirtschaftlichen Zufahrten an diesem Standort 
werden für die Naherholung (Spaziergänger, Spaziergänger mit Hunden, Radfahrer, …) genutzt. 
Somit ist für den Themenbereich „Naherholung (lokal)“ jedenfalls auch eine deutliche Ver-
schlechterung zu erwarten.  
 
Insgesamt liegen daher für die vorliegende Beurteilung des Begutachtungsentwurfes hinsichtlich 
der Umwelterheblichkeit vier deutlich negative Auswirkungen hinsichtlich des Schutzgutes 
„Mensch/Gesundheit“ sowie „Landwirtschaftliche Nutzung“, „Landschaftsräumliche Charakte-
ristik/visuelle Wahrnehmbarkeit“ und „Naherholung“ vor. Hinsichtlich der Ressourcen „Was-
ser/Bodenfläche“ (Wasserschutz- und Schongebiete), befindet sich die gesamte Vorrangzone 
innerhalb des Wasserschongebietes (Widmungsgebiet 2 des Grundwasserschutzprogrammes 
Graz bis Bad Radkersburg, LGBl. Nr. 24/2018) und ist eine Verschlechterung nicht ausschließ-
bar. Alleine die erheblichen Umweltauswirkungen betreffend „Mensch/Gesundheit“ sowie 
„Landwirtschaftliche Nutzung“ und „Fläche/Boden“ an der gegenständlichen Vorrangzone 
gem. Begutachtungsentwurf sind aus Sicht der siedlungspolitischen und kommunalpolitischen 
Entwicklungsziele der Marktgemeinde Gralla auf Basis des zwischenzeitlich endbeschlossenen 
und derzeit zur Prüfung bei der Aufsichtsbehörde liegenden 5. Örtlichen Entwicklungskonzeptes 
und 5. Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Gralla als krasser Widerspruch zu sehen.  
 

6. Verfassungsrechtliche Bedenken: 

Allen österreichischen Gemeinden steht gemäß Art. 118 Abs 3 B-VG das Recht und die Pflicht 
hinsichtlich der Zuständigkeit zur Erfüllung der örtlichen Raumplanung im Rahmen des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde zu – und zwar nur der Gemeinde. Dies wird nunmehr offen-
sichtlich seitens des Landes Steiermark eingeschränkt – die ersten Einschränkungen seitens des 
Landes Steiermark gegenüber der Gemeindeautonomie erfolgten bereits z.B. durch die Festle-
gung von Grünzonen auf Ebene der Regionalen Entwicklungsprogramme des Landes.  
Der vorliegende Begutachtungsentwurf für eine Vorrangzone im Gemeindegebiet von Gralla im 
Flächenausmaß von 18,88 ha ist Teil der überörtlichen Raumplanung, welche durch die Stmk. 
Landesregierung geregelt wird und daher klar der überörtlichen Raumplanung hinsichtlich der 
Zuständigkeit der Landesregierung zuzurechnen ist.  
 
 
 
 
 



Seite 11 
 
 
 
Fortsetzung TOP 5.) 
 
Dabei zu beachten ist, dass Raumordnungsprogramme nur solche Festlegungen treffen dürfen, 
bei denen das überörtliche Interesse überwiegt und dieses eindeutig und nachweislich ist (VfSlg 
11.633). Die parzellenscharfe Ausweisung von Standorten in einem überörtlichen Raumord-
nungsprogramm ist zwar grundsätzlich zulässig, jedoch bedarf es einer gehörigen Grundlagen-
forschung und auch der Koordinierung mit anderen Planungsträgern (VfSlg 14.616). Für die 
Festlegung der Vorrangzone „Gralla“ fehlt es offensichtlich an einer schlüssigen und nachvoll-
ziehbaren Grundlagenforschung. Eine Begründung, wieso genau dieser Standort, und nicht ein 
vergleichbarer Alternativstandort im Gemeindegebiet untersucht wurde, liegt derzeit nicht vor. 
Es würden sich nämlich auch Flächen innerhalb des Gemeindegebietes anbieten, welche nicht 
nahezu ausschließlich innerhalb der landwirtschaftlichen Vorrangzone zu liegen kommen. Die 
Marktgemeinde Gralla vermisst diesbezüglich die Prüfung von Varianten (Alternativstandorten) 
wie sie seitens des Gesetzgebers jedenfalls vorgesehen sind.  
 

7. Zusammenfassung: 

Zusammenfassend hält die Marktgemeinde Gralla fest, dass die Abteilung 13 im Wege der 
Übermittlung dieser Einwendung ersucht wird, den Begutachtungsentwurf auf Basis der nun-
mehr fachlich dargelegten Auswirkungen und den fachlichen wie rechtlichen Widersprüchen 
zum gelt. REPRO Südweststeiermark, dem gelt. Leitfaden zur Standortplanung für PV-
Freiflächenanlagen, den kommunal- und siedlungspolitischen Zielsetzungen der Marktgemeinde 
Gralla im Rahmen des abgeschlossenen Revisionsverfahrens zum 5. Örtlichen Entwicklungskon-
zept und 5. Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Gralla sowie der Argumentation der 
Landwirtschaftskammer und der damit  verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen von der 
vorgesehenen Festlegung einer Vorrangzone für Solarenergie im Flächenausmaß von 18,88 ha 
zum Schutze der bestehenden Ackerflächen des Leibnitzer Feldes im Gemeindegebiet der Markt-
gemeinde Gralla Abstand zu nehmen. 
 
Nach eingehender Beratung beschließt der Gemeinderat über Antrag von Bgm. Hubert Isker mit 
12 Für-Stimmen (SPÖ-Fraktion) die vom Vorsitzenden vorgebrachte Stellungnahme, nach der 
sich die Marktgemeinde Gralla ganz klar und eindeutig gegen die Ausweisung von PV-Anlagen 
auf Freiflächen ausspricht, beim Land Steiermark einzubringen. Die Gemeinderäte Ing. Anton 
Jahrbacher und Sabine Haas (beide ÖVP) stimmten diesen Antrag nicht zu.  
 
 
zu TOP 6.) 
 
Gegenstand dieses Tagesordnungspunktes ist die Gehwegerrichtung auf einem Teilbereich der 
Sportplatzstraße (Torweg bis Wertstoffinsel). Ein entsprechendes Angebot seitens der Fa. Pichler 
Bau, Gralla, geprüft durch GR Ing. Jahrbacher Anton, in Höhe von € 36.871,34 (netto) liegt vor. 
Nach kurzer Beratung beschließt der Gemeinderat über Antrag von Bgm. Hubert Isker einstim-
mig die Fa. Pichler Bau, Gralla, mit den notwendigen Arbeiten lt. vorliegendem Angebot zu be-
auftragen. 
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zu TOP 7.) 
 
Gegenstand dieses Tagesordnungspunktes sind Verkehrssicherheitsmaßnahmen im Kreuzungs-
bereich Obere Dorfstraße – Sportplatzstraße (Minikreisverkehrsanlage). Ein diesbezüglicher Pla-
nungs- bzw. Ausführungsentwurf, erstellt von Ing. Pilz, Verkehrsplaner, Straß, wird ausführlich 
diskutiert. Ein entsprechendes Angebot für die bauliche Ausführung seitens der Fa. Pichler Bau, 
Gralla, geprüft durch GR Ing. Jahrbacher Anton, in Höhe von € 56.642,14 (netto) liegt vor. 
Nach kurzer Beratung beschließt der Gemeinderat über Antrag von Bgm. Hubert Isker einstim-
mig die Fa. Pichler Bau, Gralla, mit den notwendigen Arbeiten lt. vorliegendem Angebot zu be-
auftragen. 
 
 
zu TOP 8.) 
 
Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 wurde durch zwei Wochen im Gemeindeamt zur all-
gemeinen Einsicht aufgelegt. Die mit der Anschlags- und Abnahmeklausel versehene Kundma-
chung ist beigelegt. Schriftliche Einwendungen zum Rechnungsabschluss wurden nicht einge-
bracht. 
 
Der Bürgermeister stellte die richtige Einberufung und die Beschlussfähigkeit des Gemeindera-
tes fest. 
 
Es wurde nachstehendes festgestellt bzw. wurden Anträge gestellt bzw. Beschlüsse einstimmig 
wie folgt gefasst: 
 

a) Der Obmann des Prüfungsausschusses der Marktgemeinde Gralla, GR Ing. Jahrbacher, 
berichtet, dass der Rechnungsabschlussentwurf 2022 in sachlicher und rechnerischer 
Hinsicht überprüft wurde und für in Ordnung befunden wurde.  

 
b) Über Antrag von Bgm. Hubert Isker beschließt der Gemeinderat einstimmig die Bildung 

von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve - € 28.011,21. 
 

c) Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat einstimmig die Bildung von 
zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve – Bedarfszuweisung -
€ 454.400,00. 

 
d) Über Antrag des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat einstimmig die Auflösung von 

zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve – Bedarfszuweisung -
€ 87.578,46,--. 

 
e) Über Antrag des Vorsitzenden wird der Rechnungsabschluss 2022 vom Gemeinderat ein-

stimmig angenommen. 
 

f) Der Obmann des Prüfungsausschusses, GR Ing. Jahrbacher, beantragt die Entlastung der 
Rechnungsleger. Der Gemeinderat beschließt hierauf einstimmig die Entlastung der 
Rechnungsleger.  
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*) Der unter Tagesordnungspunkt       gefasste Beschluss wird  

*) Die unter den Tagesordnungspunkten       gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steier-
märkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.  

 
*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. 
 
 
Schluss der Sitzung: 18:45 Uhr 
 
 

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 13 Seiten. 
 

 Vorgelesen - genehmigt – unterschrieben 
 
 

Gralla, am 22.06.2023 
 
 
 
 

Ing. Jahrbacher Anton eh.  Bgm. Isker Hubert eh. 
Schriftführer  Vorsitzender 

 
 
 
 

  

Keplinger Andrea eh.   
Schriftführer   

 


